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Sicherheitsneigung des Ausladungsarmes nach oben 
gewährleistet ist. Dies ist aus Sicherheitsgründen er-
forderlich, damit die Last beim Transport nicht vom 
Ausladungsarm rutscht. Diese Sicherheitsneigung ist 
beim Transport von Stahlblech-Coils nicht erforderlich.

Schmale, ungesicherte Spaltbänder dürfen jedoch 
auch bei richtiger Schwerpunktlage nicht oder nur 
bedingt in dieser Weise transportiert werden. Hier 
besteht die Gefahr, dass beim Verfahren der Krananla-
ge und beim Pendeln des Hakens das vordere Spalt-
band oder die vorderen Spaltbänder vom C-Haken 
abrutschen. Es muss individuell entschieden werden, 
inwieweit schmale Spaltbänder transportiert werden 
können und dürfen. Der C-Haken kann hierzu mit ei-
ner Sicherheitseinrichtung ausgerüstet werden (z. B. 
Sicherungsnase).

Ein Transport von Coils mit Schwerpunktlage vor der 
Kranaufhängung (in Richtung Spitze des Ausladungs-
armes) führt zu einer Neigung des Ausladungsarmes 
in negative Richtung (nach unten) und ist in jedem 
Falle untersagt. Starke Pendelbewegungen und Ansto-
ßen an Hindernisse müssen in jedem Fall vermieden 
werden.

Gefahren / Restrisiken

Nichtberücksichtigung der Sicherheitsneigung.

Nichtbeachtung des Lastschwerpunktes.

Produktabsturz durch starke Pendelbewegung

Abb. 26-1 C-Haken ohne Gegengewicht

Abb. 26-2 C-Haken mit Gegengewicht

Abb. 26-3 C-Haken mit Gegengewicht 

Abb. 26-4 C-Haken mit manuellem Gewichtsausgleich

Abb. 26-5 C-Haken mit automatischem Gewichtsausgleich

Richtige Belastung Falsche Belastung

Abb. 26-6  Belastung

Bei dem C-Haken mit manuellem Gewichtsausgleich 
muss die Last so aufgenommen werden, dass sich der 
Tragarm in eine Sicherheitsneigung von 5° nach oben 
ausrichtet. Der Gewichtsausgleich erfolgt von Hand 
durch Verstellen der Kranaufhängung. Für diese Ver-
stellung ist das Absetzen des C-Hakens zwingend er-
forderlich. Achtung! Es besteht Kippgefahr.



C-Haken mit automatischem Gewichtsausgleich stel-
len sich automatisch auf einen vorgegebenen Last-
schwerpunkt ein. Jedoch bedarf es für die Selbstaus-
gleichfunktion eine Mindestbelastung von ca. 25% der
Nennlast des C-Hakens.

Der C-Haken soll sich beim Lasttransport in dieser Si-
cherheitsneigung befinden. Sollte beim Anheben der 
Last bemerkt werden, dass dies nicht der Fall und die 
Neigung nicht vorhanden ist, ist ein gefahrloser Hebe- 
und Transportvorgang nicht mehr gewährleistet. Ein 
Transport der Last ist in diesem Fall unbedingt zu un-
terlassen!
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8.1. Coil-Kipphaken
Allgemeiner Teil

Mit den Coil Kipphaken können Coils nicht nur trans-
portiert werden. Das Besondere an den Coil-Kippha-
ken ist, dass Sie damit auch liegende Coils aufrichten 
und am Kranhaken hängende Coils ablegen können. 
Der Coil-Kipphaken ist somit das ideale Lastaufnahme-
mittel für ein effektives Coilhandling.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Achtung! Beim Aufrichten und Ablegen von Coils ist 
eine sehr aufmerksame Bedienung erforderlich. Dabei 
muss das Coil gegen seitliches abrollen gesichert sein. 
Durch die Absenkbewegung mit gleichzeitig seit-
lichen Verfahren des Krans, kann das Coil ganz lang-
sam in die waagerechte Position gelegt werden. 

Die Coils dürfen nur einzeln vom Boden oder der Palet-
te aufgerichtet werden.

Abb. 27-1 Coil-Kipphaken 

123

Abb. 27-2 Positionen Coil-Kipphaken

Gefahren / Restrisiken
Coil gegen seitliches abrollen sichern. Es besteht 
Unfallgefahr!

Abb. 27-3 C-Haken mit Lasthebemagnet

Abb. 27-4 Position: aufrichten      Abb. 27-4 Position: liegend

Um unterschiedliche Scheibendurchmesser abzude-
cken, ist die Position des Lasthebemagnets per Steck-
bolzen fixiert und rastermäßig verstellbar. Der Lasthe-
bemagnet muss auf Mitte Werkstück eingestellt sein. 
Die Stahlscheibe wird zusätzlich am unteren C-Haken 
mit 2 Bolzen, die als Aufl ageprisma dienen, gehalten. 
Die Kranaufhängung ist für die unterschiedlichen 
Scheibendicken auf den jeweiligen LSP einzustellen. 
Durch ein einfaches Schwenken des Hebels wird der 
Lasthebemagnet aktiviert bzw. deaktiviert. Eine Si-
cherheitsvorrichtung sperrt den Hebel in der MAG-
Phase, wodurch jede ungewollte Entmagnetisierung 
(DEMAG) ausgeschlossen ist.

Achtung: Tragbolzen (rot) müssen an der  Um-
fangfläche der Scheibe (blau) anliegen, erst dann 
den Hebel am Lasthebemagnet umlegen und 
Kranhaken in die zweite Kranaufhängung um-
hängen. (siehe Abb. 27-5).

8.2. C-Haken mit Lasthebemagnet
Allgemeiner Teil

C-Haken mit Lasthebemagnet für den Kranbetrieb
sind spezielle Lastaufnahmemittel zum Aufrichten und
Transport von Stahlplatten und Stahlscheiben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Tragbolzen

Abb. 27-5 Aufnahmeposition



Gefahren / Restrisiken

Transport mit zu tief eingestelltem Lastmagnet ist ver-
boten. Es besteht Unfallgefahr!

Der Lastmagnet darf nicht am C-Haken im hängenden 
Zustand verstellt werden. Es besteht Unfallgefahr!

9. Krangabeln
Allgemeiner Teil

Krangabeln sind in der Regel für den Transport von pa-
lettierten Gütern und Waren geeignet, die aufgrund ih-
rer Abmessungen sicher auf den Gabelzinken gelagert
werden können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei Krangabeln mit manuellem Gewichtsausgleich ist
der Lastschwerpunkt (LSP) manuell mit Hilfe der Ra-
sterverstellung zu suchen. Für die Verstellung muss
die Krangabel sicher abgesetzt werden. Dabei ist auf
die korrekte Position des Ovalringes zu achten. Kran-
gabeln mit Eigengewichts-Selbstausgleich stellen
sich automatisch auf einen konstruktiv festgelegten
Lastschwerpunkt ein. Bei dieser Ausführung muss die
Krangabel nicht abgesetzt werden.

Abb. 28-1 Krangabel mit manuellem Gewichtsausgleich

Abb. 28-2 Krangabel mit automatischem Gewichtsausgleich

Jedoch bedarf es für die Selbstausgleichfunktion einer 
Mindestbelastung von ca. 25% der Nennlast der Kran-
gabel. 

Bei Krangabeln mit feststehender Kranaufhängung ist 
der max. LSP fest vorgegeben und muss eingehalten 
werden. Krangabeln mit feststehender Kranaufhän-
gung können zur besseren, komfortableren Bedie-
nung mit Gegengewicht ausgelegt werden. Bei keiner 
Ausführung darf der Lastschwerpunkt überschritten 
werden. Krangabeln können mit verstellbaren oder 
festen Zinken sowie mit verstellbarer oder feststehen-
der Beladehöhe geliefert werden. Bei Krangabeln mit 

verstellbaren Zinken ist auf eine symmetrische 
Verstellung der Zinken zur Mitte sowie auf die 
Sicherung der Zinken nach Verstellung zu achten. Bei 
einer verstellbaren Beladehöhe ist ebenfalls nach 
Verstellung auf die Sicherung per Sicherungsbolzen 
zu achten. Bei ordnungsgemäßer Positionierung der 
Last müssen die Zinken der Krangabel eine 
Sicherheitsneigung von ca.5° nach oben aufweisen, s. 
Abb. 28-4. Ansonsten darf der Hebevorgang nicht 
durchgeführtnwerden.

Bei Betrieb außerhalb des bodennahen Bereiches, 
bzw. auf Baustellen, muss die Last durch die 
mitgelieferte, straff  zu spannende Sicherungskette 
gesichert sein. Lasten müssen ggf. auch verzurrt 
werden, um ein Verlieren der Last auszuschließen. Der 
Aufenthalt von Personen unter der schwebenden Last 
sowie im Gefahrenbereich ist verboten!

Krangabeln sind in der Regel standsicher und es 
bedarf keiner zusätzlichen Sicherung. Bei Krangabeln 
mit Gegengewicht besteht Kippgefahr. Zu diesem 
Zweck können vom Hersteller Ablagegestelle 
angeboten werden. Bei Krangabeln mit automati-
schem Gewichtsausgleich ist es zwingend erfor-
derlich, dass die Palette bis Anschlag (Vertikalprofil) 
positioniert wird, da sonst die Funktion der 
Automatik nicht einwandfrei gewährleistet werden 
kann.

Gefahren / Restrisiken

Nichtberücksichtigung der Sicherheitsneigung.

Nichtbeachtung des Lastschwerpunktes.

Produktabsturz durch starke Pendelbewegung.

Bei Verstellung der Kranöse, Zinken oder Innenhöhe 
muss die Krangabel sicher abgesetzt werden. 
Andernfalls besteht Unfallgefahr!

Abb. 28-3 Krangabel mit Gegengewichtsausgleich

Richtiger Lastschwerpunkt Falscher Lastschwerpunkt

Abb. 28-4 Belastung 
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10. Hinweise zur CE-Kennzeichnung und
Risikobeurteilung
Die CE-Kennzeichnung hat nur Gültigkeit, wenn das 
LAM eindeutig identifiziert und zugeordnet werden 
kann. Diese Zuordnung ist durch das Herstellertypen-
schild gegeben. Eine Änderung oder Verfälschung der 
Herstellerangaben ist verboten! Bei jeglichen Unklar-
heiten muss der Hersteller befragt oder kontaktiert 
werden. Der Einsatz eines LAM ist in der Regel nicht 
auf eine fest definierte und immer gleiche Arbeits-
weise beschränkt. Der Hersteller kann deshalb den 
konkreten Einsatz vor Ort nicht beurteilen. Die Be-
triebsanleitung ist deshalb allgemein gehalten und 
bezieht sich nur unmittelbar auf die Technik des ge-
lieferten LAM.

Das Lastaufnahmemittel wird in eine bestehende 
Hebeanlage oder Krananlage integriert. Die genaue 
Anwendung ist dem Hersteller nicht bekannt. Die 
Konformitätserklärung und die Betriebsanleitung be-
schränken sich deshalb unmittelbar nur auf das ge-
lieferte LAM. Sofern das LAM mit weiteren An-
wendungen korrespondiert oder besondere betrieb-
liche Arbeitsweisen berührt, kann die Notwendig-
keit bestehen, eine zusätzliche innerbetriebliche 
Risikobeurteilung durchzuführen und das LAM in 
diese mit einzubeziehen. Hier obliegt es dem 
Betreiber oder dem neuen Inverkehrbringer, für den 
Gesamtablauf eine eigene Risikobeurteilung gemäß 
Maschinenrichtlinie durchzuführen und eine eigene 
Betriebsanleitung herauszugeben. Das LAM ist nur 
für die in der Betriebsanleitung beschriebenen 
Zwecke zu benutzen (Bestimmungsgemäße Ver-
wendung). Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch 
kann zu erheblichen Personen- und Sachschaden 
führen. Der Hersteller betont ausdrücklich, dass er 
für den ordnungsgemäßen Einbau des LAM in die 
Gesamtanlage keinerlei Gewährleistung übernimmt. 
Das gelieferte LAM wurde durch die vom Kunden 
übermittelten Last-, Kraft- sowie Geometrieanga-
ben des Greifgutes angefertigt. Vorgenommene 
Änderungen an dem LAM können dazu führen, dass 
das LAM nicht mehr die Anforderungen diverser 
Richtlinien oder Normen erfüllt. Hier ist es 
notwendig, diese zu prüfen und einzuhalten.

11. Montage / Prüfung / Wartung / Reparatur

11.1.       Montage

11.1.1. Montage der Verstellelemente „V-kp“ 
                 an der Traverse „TAV“ und „TAV-H“ 

Die Verstellelemente werden als komplette Bau-
gruppe mit der Traverse geliefert. Diese müssen le-
diglich noch auf dem Träger zwischen den Hök-
kern positioniert werden (Abb. 29-1).

Abb. 29-1 Bsp. Verstellelement

11.1.2. Montage der Schäkel Typ „HC/C“

Der Schraubbolzen muss in den Schäkel eingeführt 
werden und mit der Mutter fixiert und zusätzlich 
durch den Splint gesichert werden. Kein Schäkel 
darf ohne die Splintsicherung in Betrieb genom-
men werden (Abb. 29-2).

Abb. 29-2 Bsp. Schäkel

11.1.3. Montage der Verbindungsglieder „VBG“

Die beiden Bügel des Verbindungsgliedes in die An-
schlusskomponenten einhängen (z. B. an Schäkel, 
Kette, etc.) und anschließend so positionieren, dass 
die Bohrungen in einer Flucht liegen. Nun mittig die 
Buchse in dieser Flucht positionieren und den Bolzen 
seitlich einschlagen bis dieser einrastet (Abb. 29-3).

Abb. 29-3 Bsp. Verbindungsglied

11.1.4. Montage der Ösenlasthaken der Traverse „TA“

Durch Lösen der Sechskantschraube und der Siche-
rungsmutter DIN 985 kann der Haken entnommen 
und getauscht werden. Beim erneuten Zusammenbau 
ist darauf zu achten, dass die Sicherungsmutter 
DIN 985 erneuert werden muss (Abb. 30-1).

29 | 38



Abb. 30-1 Bsp. Ösenlasthaken

11.1.5.	 Montage der Ersatzfallen

Durch Öffnen und Herausziehen des Niets kann die 
Falle entnommen werden. Nun die neue Falle incl. 
Feder korrekt positionieren und fachgerecht ver-
nieten (Abb. 30-2).

Abb. 30-2 Bsp. Ersatzfalle

11.2.	 Prüfung
11.2.1.	 Prüfung im Herstellungswerk

Das Lastaufnahmemittel wurde einer internen Ferti-
gungskontrolle im Herstellungswerk unterzogen.

11.2.2.	 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme

Kontrolle vor der ersten Verwendung

Lastaufnahme- und Anschlagmittel, deren Sicherheit 
von den Montagebedingungen abhängt, sind vor der 
ersten Verwendung von einer zur Prüfung befähigten 
Person zu prüfen. 

Vor der ersten Verwendung der Lastaufnahme- und 
Anschlagmittel müssen die erforderlichen Unterlagen 
(z. B. Betriebsanleitung) vollständig vorliegen. Wenn 
augen-fällige Mängel festgestellt werden (z. B. 
Beschädigungen, Funktionsstörungen) muss 
sichergestellt werden, dass eine zur Prüfung befähigte 
Person eine Prüfung durchführt.

[Text aus der DGUV Regel 109-017 "Betreiben von Lastaufnahme-
mitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 
Berlin www.dguv.de]

Des Weiteren ist das Vorhandensein des Typenschilds 
mit folgenden Daten zu prüfen:

● Kenndaten des Herstellers

● Traglast

● Eigengewicht

● Seriennummer

● CE-Zeichen

Die Prüfung kann von dem Prüfer in dem Prüfblatt 
(siehe Anhang) dokumentiert werden.

Befähigte Person (vormals Sachkundiger) ist, wer 
aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung 
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Lastaufnahmeeinrichtungen hat und mit den 
einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richt-
linien und allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (z.B. DIN EN-Normen) soweit vertraut 
ist, dass er den arbeitssicheren 
Zustand von Lastaufnahmeeinrich-
tungen beurteilen kann.

11.2.3. Prüfung vor jedem Einsatz

Das Lastaufnahmemittel soll vor jedem Einsatz durch 
den Anwender / Betreiber einer Sichtprüfung unter-
zogen werden. Diese Prüfungen sind im Wesentlichen 
Sicht- und Funktionsprüfungen. Sie haben sich auf die 
Prüfung des Zustandes der Bauteile und Einrichtungen 
(Verformungen), auf den ordnungsgemäßen Zusam-
menbau sowie die Vollständigkeit und die Wirksamkeit 
der Sicherheitseinrichtungen zu erstrecken. Dabei ist 
auch auf Verunreinigungen zu achten, die den Betrieb 
des Lastaufnahmemittels beeinflussen oder einschrän-
ken können.

Zwingend erforderlich ist bei reibschlüssigen Greifern 
die Kontrolle der Reibbeläge auf Schmierfreiheit.

11.2.4. Regelmäßige Prüfung (UVV-Prüfung)

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastauf- 
nahmeeinrichtungen  in  Abständen  von längstens 
einem Jahr durch eine befähigte Person (vormals 
Sachkundiger)  geprüft  werden.  Je   nach den 
Einsatzbedingungen der Lastaufnahmeeinrichtungen 
können Prüfungen in kürzeren Abständen als einem 
Jahr erforderlich sein. Dies gilt z.B. bei besonders 
häufigem Einsatz, erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion 
oder  Hitzeeinwirkung  oder  wenn  mit  erhöhter 
Störanfälligkeit zu rechnen ist. Die regelmäßigen 
Prüfungen sind im Wesentlichen Sicht- und 
Funktionsprüfungen. Sie erstrecken sich auf die 
Prüfung des Zustandes der Bauteile und 
Einrichtungen (Prüfung auf Risse, Verformungen, 
starke
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Nähere Infos zur befähigten Person siehe TRBS 1203

https://publikationen.dguv.de/DguvWebcode?query=p109017
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/pdf/TRBS-1203.pdf?__blob=publicationFile


Korrosion sowie Verschleiß), auf den ordnungsgemäßen 
Zusammenbau sowie auf die Vollständigkeit und Wirk-
samkeit der Sicherungseinrichtungen. Dabei ist auch auf 
Verunreinigungen zu achten, die den Betrieb des Last-
aufnahmemittels beeinflussen oder einschränken kön-
nen.

Es sind alle beweglichen Teile, wie Haken, 
Bolzen, Schäkel, Kettenglieder, Schraubverbindungen, 
Splinte, Federn, Achsen, Laufrollen, Seilumlenk-
ungen, Gasdruckdämpfer usw. auf Vollständigkeit, 
Funktionssicherheit sowie Verschleiß und Beweg-
lichkeit zu prüfen. Bei dem Verschleiß von beweg-
lichen Teilen ist die in der Berufsgenossen-
schaftlichen Vorschrift  DGUV  Regel 109-017 
angegebene max. Querschnittsminderung zu 
berücksichtigen. Reibbeläge dürfen bis zur 
Verschleißgrenze abgenutzt werden. Vorausset-
zung ist, dass die Beläge gleichmäßig abgenutzt 
wurden (Werte siehe Verschleißgrenzen). Des 
Weiteren sind das Vorhandensein des Typenschildes 
sowie die Kennzeichnung des Lastaufnahmemittels zu 
kontrollieren. Die Prüfung kann von dem Prüfer in 
dem Prüfblatt  (siehe Anhang) dokumentiert werden.

11.2.5. Außerordentliche Prüfung
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11.2.6. Verschleißgrenzen für Reibbeläge

Verschleiß-Material
Stärke max.  

Verschleiß

mm mm

Bremsband Jurid 421

2,0 0,6

3,0 0,9

4,0 1,2

5,0 1,5

6,0 1,8

8,0 2,4

10,0 3,0

Secutex SPL  
(mit Lochblecheinlage)  
geschraubt

10,0 1,5

15,0 5,0

Secutex SP  
(ohne Lochblecheinlage)  
geklebt

10,0 3,0

15,0 4,5

STAR-LP 333-3 3,0 0,5

STAR-LP 333-4 4,0 0,5

STAR-X-3,3 3,3 0,5

STAR-X-4,5 4,5 0,5

STARPUR-6 6,0 2,0

11.2.7. Verformung- und Abnutzungs-		
       grenzen von Tragelementen
Verformung von Tiger®-Konstruktionshaken (kei-
ne Normhaken) bzw. formschlüssige Werk-
stückaufnahmen.

Bei Lastaufnahmeeinrichtungen genügen Inaugen-
scheinnahme und Überprüfung der Verformung im 
Hakenmaul (grobe Aufweitung im Hakenmaul). Be-
trägt die Verformung der Messstrecke oder die Ab-
weichung zum Sollzustand mehr als 5%, so ist das 
entsprechende Bauteil zu ersetzen. Bei C-Haken 
muss der Kontrollmesspunkt-Abstand (KMP) (siehe 
ausgelieferte Dokumentation, Zeichnung-Blatt-M) 
kontrolliert werden. Eine Abstandabweichung von bis 
zu 1 % der Tragarmlänge (Tragdornlänge) ist zulässig.

Abnutzung 
Abnutzung der tragenden Bauteile dürfen aus 
Sicherheitsgründen nur innerhalb eines fest-
gelegten Bereiches zugelassen werden, indem die  
Arbeitssicherheit des Bauteils nicht beeinträchtigt 
wird. Tragende Bauteile mit Minderung des 
Querschnitts ab 10 % müssen ersetzt werden!
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11.3. Wartung

Lastaufnahmemittel von Tiger® sind weitest-
gehend wartungsfrei. Eine Ausnahme bildet der 
Spindelgreifer. Hier müssen die Laufflächen der 
Waggons und die Gewindespindel des Greifers 
immer sauber und geschmiert sein. Bei Bedarf 
müssen diese nachgeschmiert werden!

14.5  Sicheres Abstellen von Lastaufnahmemittel

Ohne Absprache mit dem Hersteller dürfen keine  
Reparaturen am LAM durchgeführt werden. Sollte 
eine Reparatur nach Absprache mit dem Hersteller 
durch den Betreiber durchgeführt werden, 
muss ein Prüfnachweis erstellt werden.

Es dürfen keine Änderungen an dem LAM vorgenom-
men werden. Vorgenommene Änderungen an 
dem LAM können dazu führen, dass dieses nicht 
mehr die Anforderungen diverser Richtlinien oder 
Normen erfüllt. 

11.4. Reparatur

Nach DGUV Regel 109-017 Kapitel 7.5 müssen 
Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt 
werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder 
abgleiten können.

Bei Nichtbeachtung der vorhergehenden Hin-
weise können Ansprüche im Rahmen der Pro-
dukthaftung oder Gewährleistung verloren gehen.

12. Hinweise

13. Zeichnungen

Siehe beigefügte Zeichnung.

14. Ersatzteile
Grundsätzlich sind alle Anschlagmittel Ersatzteile
und werden daher nicht explizit aufgelistet!

Ersatzteile siehe beigefügte Zeichnung.
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15. Anhang PRÜFBLATT

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme:

Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel

1. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

2. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

3. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

4. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

5. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

6. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

7. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

8. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

9. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll
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10. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

11. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

12. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

13. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

14. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

15. Regelmäßige Prüfung am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

1. Außerordentliche Prüfung
am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll

2. Außerordentliche Prüfung
am:

Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/StempelMängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll
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16. Anhang NOTIZEN
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